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§2 00.POG 1992 § 2

06. POG 1992 - O6. Pflichtschulorganisationsgesetz 1992

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.12.2022

(1) Die offentlichen Pflichtschulen sind allgemein ohne Unterschied der Geburt, des Geschlechtes, der Rasse, des
Standes, der Klasse, der Sprache und des Bekenntnisses zuganglich. Aus organisatorischen oder lehrplanmafigen
Grinden kénnen jedoch Schulen und Klassen eingerichtet werden, die nur fir Knaben oder nur fur Madchen bestimmt
sind, sofern dadurch keine Minderung der Organisation eintritt.

(2) Die Aufnahme des Schulers in eine 6ffentliche Pflichtschule darf nur abgelehnt werden,

1. wenn der Schuler die schulrechtlichen Aufnahmsbedingungen nicht erfullt;

2. wenn der Schiler dem fur die Schule vorgesehenen Schulsprengel nicht
angehort.

(3) Uber die Geschlechtertrennung nach Abs. 1 entscheidet die Bildungsdirektion. Sie hat vor Festlegung der
Geschlechtertrennung den Schulerhalter zu héren. (Anm: LGBI.Nr. 64/2018)

In Kraft seit 01.01.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=64/2018&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 2 Oö. POG 1992 § 2
	Oö. POG 1992 - Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz 1992


